
Textliche Festsetzungen 

1. Art der baulichen Nutzung 

 Gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO wird festgesetzt, dass im Allgemeinen Wohngebiet die folgenden 
Ausnahmen gemäß § 4 (3) der BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes werden: 

• Betriebe des Beherbergungsgewerbes 

• sonstige nicht störende Gewerbebetriebe  

• Anlagen für Verwaltungen 

• Gartenbaubetriebe 

• Tankstellen 

2. Anzahl der Wohngebäude und Wohneinheiten 

 Die Anzahl der Wohneinheiten wird gemäß § 9 Absatz 1 Nr. 6 BauGB auf zwei Wohnungen pro 
Wohngebäude begrenzt. 

3. Gebäudehöhe 

(1) Gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO wird die Firsthöhe mit 10 m über der Oberkante  der 
Erschließungsstraße (Ammerskamp) des Baugrundstücks festgesetzt. Als Bezugspunkt gilt der 
Schnittpunkt der Mittelachse des neu einzumessenden Baugrundstücks mit der Mittelachse der 
Straßenverkehrsfläche. Die Firsthöhe wird definiert als die Höhenlage der oberen 
Dachbegrenzungskante geneigter Dächer. Bei Zeltdächern gilt sinngemäß die Dachspitze. 

(2) Die Traufhöhe, definiert als die Höhe der unteren waagerechten Begrenzung der Dachfläche, 
wird mit 4 m festgesetzt. Als Bezugspunkt gilt der Schnittpunkt der Mittelachse des neu 
einzumessenden Baugrundstücks mit der Mittelachse der Straßenverkehrsfläche. 

4. Sockelhöhe 

 Die Oberkante des Erdgeschossfußbodens darf 30 cm über Niveau der Mittelachse der 
jeweiligen Erschließungsstraße (Ammerskamp) nicht überschreiten. Als Bezugspunkt gilt der 
Schnittpunkt der Mittelachse des neu einzumessenden Baugrundstücks mit der Mittelachse der 
Straßenverkehrsfläche.   

5. Mindestgrundstücksgrößen 

 Die Mindestgrundstücksgröße der Baugrundstücke wird mit 600 m² festgesetzt. 

6. Garagen, überdachte Stellplätze und Nebenanlagen 

 Gemäß § 9 (1) Nr. 4 BauGB sind Garagen und überdachte Einstellplätze im Sinne des § 12 
BauNVO und Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO in Form von Gebäuden zwischen den 
straßenseitigen Baugrenzen und den Grenzen der öffentliche Verkehrsfläche (Ammerskamp) 
nicht zulässig. 

7. Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

 Maßnahmen sind noch festzulegen 

8. Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 

(1) Innerhalb der in der Planzeichnung gemäß § 9 (1) Nr. 25 a BauGB zum Anpflanzen von Bäumen 
und Sträuchern gekennzeichneten Flächen ist eine freiwachsende Laubgehölzhecke anzulegen. 
Die Bepflanzung ist aus heimischen Laubgehölzen nachstehender Pflanzliste, dreireihig, in 
einem Pflanz- und Reihenabstand von 1,3 m, versetzt zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Bei 
Abgang der Gehölze sind Nachpflanzungen vorzunehmen. 

(2) Pro 200 qm neu versiegelte Grundstücksfläche ist auf den Baugrundstücken gemäß § 9 (1) Nr. 
25 a BauGB ein standortgerechter Laubbaum oder Obstbaum zu pflanzen und dauerhaft zu 
erhalten. Es sind Hochstämme mit einem Stammumfang von mindestens 10 – 12 cm zu 
verwenden. Bei Abgang der Gehölze sind Nachpflanzungen vorzunehmen. 

 



 
Pflanzliste - Folgende Arten sind geeignet: 
 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name Wuchsform 
 Eberesche Sorbus aucuparia Baum 

 Faulbaum Frangula alnus Strauch 

 Feldahorn Acer campestre Baum/Strauch 

 Hainbuche Carpinus betulus Baum 

 Hasel Corylus avellana Strauch 

 Heckenkirsche  Lonicera periclymenum Strauch 

 Hundsrose Rosa canina Strauch 

 Mehlbeere Sorbus intermedia Baum 

 Schlehe Prunus spinosa Strauch 

 Schwarzer Holunder Sambucus nigra Strauch 

 Stieleiche Quercus robur Baum 

 Weißdorn Crataegus monogyna, C. laevigata Strauch 

 

 

 

Örtliche Bauvorschriften 

1. Dachform/ Dachneigung 

 Als Dachform sind nur  Sattel-, Walm-, Krüppelwalm und Zeltdächer zulässig. Die 
Dachneigungswinkel müssen wenigstens 30⁰ und höchstens 50⁰ betragen. Ausnahmsweisen 
können für Garagen und Nebengebäude Flachdächer zugelassen werden. 

2. Gestaltung der nicht überbauten Flächen 

 Die nicht überbauten Grundstücksflächen, sofern sie nicht für eine andere zulässige Nutzung 
erforderlich sind, sind dauerhaft als Vegetationsfläche herzustellen und zu unterhalten sowie von 
Versiegelung, Kunststoffflächen und Kiesschüttungen freizuhalten. Ausgenommen sind 
Zufahrten, Nebenanlagen, Garagen und Stellplätze sowie Wegebeziehungen auf dem jeweiligen 
Grundstück. 

3.  Einfriedungen 

 Als Einfriedungen der Baugrundstücke zu den öffentlichen Verkehrsflächen sind nur 
freiwachsende Schnitthecken aus Gehölzen (Feldahorn, Buchsbaum, Hainbuche, Weißdorn, 
Rotbuche und Liguster) oder Zäune (hinterliegend auf der Grundstücksseite) in Kombination mit 
Hecken zulässig. Die Zaunhöhe darf die Entwicklungshöhe der Schnitthecken nicht übersteigen. 

 


